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1. Sachbezugswerte für 2026

Werden den Arbeitnehmern kostenlos oder verbilligt
Verpflegung, Wohnung oder Unterkunft zur Verfü-
gung gestellt, liegen sog. Sachbezüge vor. Diese
sind Teil des Arbeitslohns und deshalb als „geldwer-
ter Vorteil“ steuer- und sozialversicherungspflichtig.
Zu bewerten sind diese Sachbezüge nach den An-
sätzen der Sozialversicherungsentgeltverordnung.
Die Sachbezugswerte entwickeln sich wie in der
Übersicht „Sachbezugswerte“ dargestellt.

Übersicht: Sachbezugswerte

Jahr freie Ver-
pflegung
insgesamt
(kein min-
derjähriger
Familien-
angehöri-
ger)

freie allge-
meine Un-
terkunft
bei Bele-
gung mit
einem voll-
jährigen
Beschäf-
tigten

Frühstück Mittag- und
Abendessen je

monatlich monatlich monat-
lich

täglich monat-
lich

täglich

2026 345,00 € 285,00 € 71,00€ 2,37 € 137,00 € 4,57 €

2025 333,00 € 282,00 € 69,00 € 2,30 € 132,00 € 4,40 €

Handlungsempfehlung:
Wegen der vergleichsweise geringen Sachbezugswerte
kann es günstiger sein, wenn statt Barlohn Sachbezüge,
z.B. in Form von Restaurantgutscheinen, an die Arbeitneh-
mer ausgegeben werden. Sachbezüge sind (insgesamt) bis
zu einer Freigrenze von 50,00 € je Monat lohnsteuerfrei und
unterliegen auch nicht der Sozialversicherungspflicht. Im
Einzelfall sollte die Umsetzung einer solchen Gestaltung
unter Hinzuziehung steuerlichen Rats erfolgen, da die An-
erkennung von Sachbezügen an enge Bedingungen ge-
knüpft ist.

2. Steuerliche Folgen bei vertraglicher
Änderung des Güterstandes

Aus verschiedenen Gründen erfolgen in der Praxis
Vermögensübertragungen zwischen Ehegatten. Die-
se dienen meist zum Ausgleich verschiedener Leis-
tungen der Ehegatten zum Familienleben. Während
des Bestehens der Ehe sind insoweit insbesondere

drei Instrumente geeignet, um dieses Ziel zu erfüllen,
nämlich

Schenkung zwischen den Ehegatten,
Vereinbarung eines Erb- und Pflichtteilsverzichts
zwischen den Eheleuten gegen Abfindungszah-
lung oder
Vereinbarung einer sog. „Güterstandsschaukel“.

Handlungsempfehlung:

Dringend zu beachten ist, dass sämtliche dieser Instru-
mente einer sorgfältigen sowohl juristischen als auch
steuerlichen Beratung bedürfen.

Aus steuerlicher Sicht sind diese Vorgänge insbeson-
dere aus schenkungsteuerlicher Sicht zu würdigen.
So löst die Schenkung zwischen den Ehegatten
grundsätzlich Schenkungsteuer aus, wobei hohe
Freibeträge gewährt werden, die vielfach dazu füh-
ren, dass eine steuerliche Belastung tatsächlich nicht
entsteht.

Sind größere Vermögensübertragungen vorgesehen,
so ist aus schenkungsteuerlicher Sicht insbesondere
die sog. „Güterstandsschaukel“ in den Blick zu
nehmen. Unter einer Güterstandsschaukel versteht
man den – zwei- oder mehrfachen – Wechsel des
Güterstands zwischen Ehegatten. Beenden die Ehe-
gatten dabei ehevertraglich den gesetzlichen Güter-
stand der Zugewinngemeinschaft, löst dies zwingend
den gesetzlichen Zugewinnausgleichsanspruch aus.
Im Regelfall (sog. „klassische“ Güterstandsschaukel)
wird eine bestehende Zugewinngemeinschaft durch
Vereinbarung der Gütertrennung beendet, wodurch
der Zugewinnausgleichsanspruch ausgelöst wird.
Nach Erfüllung dieses Zugewinnausgleichsan-
spruchs heben die Ehegatten die Gütertrennung wie-
der auf und wechseln so zurück in den Güterstand
der Zugewinngemeinschaft, um ggf. zu einem späte-
ren Zeitpunkt einen erneuten Wechsel vornehmen
und erneut Ausgleichsansprüche auslösen und erfül-
len zu können.

Hinweis:

Der Güterstandswechsel bedarf der notariellen Beurkun-
dung.
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Aus schenkungsteuerlicher Sicht ist diese Güter-
standsschaukel deshalb von besonderem Interesse,
da auf Grund gesetzlicher Regelung eine Zugewinn-
ausgleichszahlung bei vertraglicher Beendigung des
Güterstands nicht steuerbar ist, also keine Schen-
kungsteuer auslöst. Somit löst die „klassische“ Gü-
terstandsschaukel (von der bestehenden Zugewinn-
gemeinschaft in die Gütertrennung und wieder
zurück) keine Schenkungsteuer aus. Vielmehr unter-
liegt die Erfüllung der Zugewinnausgleichsforderung
nicht der Schenkungsteuer, da der Anspruch nicht
unentgeltlich erworben wurde. Voraussetzung ist
aber, dass der entstandene Zugewinn tatsächlich
ausgeglichen wird, was dem FA zur Erlangung der
beabsichtigten Nichtsteuerbarkeit darzulegen ist.

Ein aktuelles Urteil des BFH verdeutlicht aber, dass in
solchen Fällen auch ertragsteuerliche Aspekte zu
berücksichtigen sind. Erfolgt die Erfüllung des Zuge-
winnausgleichsanspruchs durch Geldzahlung, so ist
dies ertragsteuerlich unproblematisch. Anders kann
dies aber dann sein, wenn der Zugewinnausgleichs-
anspruch durch Übertragung von Immobilien, Wert-
papieren oder Beteiligungen erfolgt. Im Urteilsfall
übertrug der Ehegatte zur Erfüllung des Zu-
gewinnausgleichsanspruchs GmbH-Geschäftsantei-
le an seine Ehegattin. Eine solche Übertragung von
GmbH-Geschäftsanteilen führt allerdings nun er-
tragsteuerlich als tauschähnlicher Vorgang zur Auf-
deckung in diesen Anteilen vorhandener stiller Reser-
ven (Differenz zwischen dem aktuellen Wert und den
ursprünglichen Anschaffungskosten), welche der
Einkommensteuer unterliegen.

Der vom BFH mit Urteil vom 9.5.2025 (Az. IX R 4/23)
entschiedene Fall wies eine gestalterische Besonder-
heit auf, welche letztlich dazu führte, dass die Ehegat-
ten die ertragsteuerlichen Folgen abwenden konnten.
Und zwar hatten sich die Ehegatten vor Abschluss der
notariellen Vereinbarung über die Änderung des
Güterstandes und die Erfüllung des Zugewinnausg-
leichsanspruchs durch Übertragung der GmbH-Ge-
schäftsanteile steuerlich beraten lassen. Der steuerli-
cheBerater hattedie (fehlerhafte) Auskunft erteilt, dass
dieser Vorgang nicht zu einer Belastung mit Einkom-
mensteuer führen würde. Diese Aussage hatten die
Ehegatten ausdrücklich als Entscheidungsgrundlage
der notariellen Vereinbarung zu Grunde gelegt. Als
sich nun im Nachhinein herausstellte, dass die Bera-
tung fehlerhaft war und das FA die Übertragung der
GmbH-Geschäftsanteile der Einkommensteuer unter-
warf, schlossen die Stpfl. eine notarielle Änderungs-
vereinbarung. Dort hielten sie eingangs fest, dass sie
bei Abschluss des o.g. Ehevertrags übereinstimmend
die Vorstellung gehabt hätten, dass die Übertragung
der GmbH-Anteile vom Ehemann auf die Ehefrau
zum Ausgleich ihrer Zugewinnausgleichsforderung
keine einkommensteuerrechtlichen Konsequenzen
haben würde. Zur Erfüllung des Zugewinnausgleich-
sanspruchs solle nunmehr eine Teilzahlung in bar an
die Ehefrau zu leisten sein undder restlicheBetrag ver-
zinslich bis zum Tode des Ehemannes gestundet
werden.DieÜbertragungderGmbH-Anteile solle nicht
erfolgen.

Streitig war nun, ob diese Änderungsvereinbarung
die ertragsteuerlichen Folgen der ursprünglichen
Vereinbarung rückwirkend beseitigen konnte. Dies
hat der BFH für den Streitfall bejaht, da sich die Ver-
tragsparteien auf den Rechtsgrundsatz des Wegfalls
der Geschäftsgrundlage berufen konnten. Auch ein
Irrtum über steuerliche Folgen kann zu einem Wegfall
der Geschäftsgrundlage führen. Voraussetzung hier-
für ist allerdings nach der Rechtsauffassung des Ge-
richts, dass die Störung nicht ausschließlich in den
Risikobereich einer Partei fällt und dass die Vertrags-
erfüllung trotz geänderter Umstände nicht zumutbar
ist. Dies war vorliegend erfüllt, da die Ehegatten zu-
sammen zur Einkommensteuer veranlagt wurden
und daher die in Rede stehende Steuerbelastung bei-
de Ehegatten traf. Zudem müssen die Vertragsbetei-
ligten nachweisen, dass sie gemeinsame Vorstellun-
gen hatten, die sich als falsch herausgestellt haben.
Weiter verlangt der erkennende Senat, dass der
Grund für den Wegfall der Geschäftsgrundlage be-
reits im Rechtsgeschäft „angelegt“ sein muss.

Hinweis:
Hervorzuheben ist die Aussage des erkennenden Senats,
wonach die vorbezeichneten Grundsätze eine strenge
Handhabung gebieten. So muss ein Stpfl., der sich auf
den Wegfall der Geschäftsgrundlage beruft, darlegen und
nachweisen, dass vor oder beim Abschluss des gestörten
Rechtsgeschäfts ein Umstand erörtert worden ist, dessen
Eintritt nach der gemeinsamen Vorstellung der Vertrags-
partner derart evident ist, dass mit ihm der Vollzug des
Rechtsgeschäfts „steht und fällt“. Die Hürden für eine sol-
che nachträgliche „Korrektur“ sind also sehr hoch.

3. Umsatzsteuer beim Betrieb von Photo-
voltaikanlagen

Die OFD Baden-Württemberg hat jüngst mit Datum
vom 14.8.2025 (Az. S 7104) ihr Schreiben zu umsatz-
steuerlichen Fragen beim Betrieb von Photovoltaik-
anlagen (PV-Anlagen) aktualisiert. Insoweit sind fol-
gende Aspekte herauszustellen:

Umsatzsteuerlicher Unternehmer:

Betreiber von PV-Anlagen, deren erzeugter Strom
ganz oder teilweise, regelmäßig und nicht nur gele-
gentlich in das allgemeine Stromnetz eingespeist
wird, werden umsatzsteuerlich als Unternehmer ein-
gestuft. Auf die Höhe der erzielten Umsätze kommt
es dabei nicht an. Insoweit gelten folgende Grund-
sätze:

Von einer Unternehmereigenschaft kann ausge-
gangen werden, wenn die Anlage – unmittelbar
oder mittelbar – mit dem allgemeinen Stromnetz
verbunden ist.
Kann der erzeugte Strom physisch nicht einge-
speist werden, ist der Anlagenbetreiber grund-
sätzlich nicht unternehmerisch tätig. Dies dürfte
nur in Ausnahmefällen vorliegen.

Hinweis:
Wird der Betreiber der PV-Anlage insoweit als umsatz-
steuerlicher Unternehmer eingestuft, so können die um-
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satzsteuerlichen Folgen abgewendet werden, wenn von
der Kleinunternehmerregelung Gebrauch gemacht wer-
den kann. Umsätze von Unternehmern sind danach grund-
sätzlich steuerfrei, wenn der Gesamtumsatz im vorange-
gangenen Kalenderjahr 25 000 € nicht überschritten hat
und im laufenden Kalenderjahr 100 000 € nicht übersteigt.
Allein durch den Betrieb einer PV-Anlage werden diese
Werte regelmäßig bei weitem nicht überschritten. Aller-
dings ist zu beachten, dass bei einer einzelnen Person alle
umsatzsteuerlich relevanten Tätigkeiten zusammenge-
rechnet werden. Betreibt also ein Einzelunternehmer oder
z.B. auch ein Rechtsanwalt auch eine PV-Anlage, so wird
die Kleinunternehmerregelung regelmäßig nicht zur Anwen-
dung kommen, so dass auch die umsatzsteuerlichen Fol-
gen aus dem Betrieb der PV-Anlage zu ziehen sind.

Ausgangsumsätze:

Die entgeltliche Lieferung von Strom an den Netz-
betreiber ist ein steuerpflichtiger Umsatz, der dem
Regelsteuersatz von 19 % unterliegt. Die Einspeise-
vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) ist ein Nettobetrag.

Beim sog. Direktverbrauch, bei dem der Anlagenbe-
treiber den erzeugten Strom tatsächlich innerhalb
seines Stromnetzes (Kundenanlage) verbraucht, liegt
keine Lieferung an den Netzbetreiber vor. Dies auch
dann nicht, wenn dieser Strom nach dem EEG ver-
gütet wird.

Bei Stromlieferungen an Mieter ist zu differenzieren:

Die Lieferung an den Mieter ist grundsätzlich eine
unselbständige Nebenleistung zum Vermietungs-
umsatz und damit wie die Vermietungsleistung
steuerfrei. Insoweit ist ein Vorsteuerabzug aus
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und
den laufenden Aufwendungen der PV-Anlage aus-
geschlossen. Wird auf die Steuerbefreiung des
Vermietungsumsatzes verzichtet, wie häufig bei
der Vermietung von Gewerberäumen, so ist auch
die Stromlieferung steuerpflichtig.
Eine selbständige Lieferung liegt jedoch vor,
wenn der Strom aus einer PV-Anlage des Ver-
mieters an den Mieter geliefert wird und eine
vollständige verbrauchsabhängige Abrechnung
erfolgt. Diese unterliegt dann der Umsatzsteuer.
Die steuerpflichtigen Stromlieferungen berechti-
gen zum Abzug etwaiger für die Anschaffung
oder Herstellung der Anlage sowie für die laufen-
den Unterhaltskosten entrichteter Umsatzsteuer
als Vorsteuer.

Im Hinblick auf die Verwendung des erzeugten
Stroms für private Zwecke ist zu unterscheiden:

Wurde die PV-Anlage dem umsatzsteuerlichen
Unternehmen zugeordnet und aus dem Erwerb
der Anlage ein Vorsteuerabzug geltend gemacht,
so unterliegt die Verwendung des erzeugten
Stroms für private Zwecke als unentgeltliche
Wertabgabe der Umsatzsteuer. Bemessungs-
grundlage der Umsatzsteuer ist dann der fiktive
Einkaufspreis des Stroms. Wird auch Strom von
einem Netzbetreiber erworben, so ist der insoweit

gezahlte Strompreis auch bei der Entnahmebe-
steuerung zu Grunde zu legen.
Unterlag der Erwerb der PV-Anlage dem Null-
steuersatz (i.d.R. bei ab dem 1.1.2023 errichteten
PV-Anlagen mit Bruttoleistung von nicht mehr als
30 Kilowatt), ist die Verwendung des erzeugten
Stroms für private Zwecke („unternehmensfremde
Verwendung“) nicht als unentgeltliche Wertabga-
be zu besteuern.

Hinweis:

Bis 2022 war die Lieferung und Installation von PV-Anlagen
regulär mit Umsatzsteuer belegt. Anlagenbetreiber haben
in diesen Konstellationen vielfach auf die Anwendung der
Kleinunternehmerregelung verzichtet, um den Vorsteuer-
abzug aus der Errichtung der Anlage zu erreichen und mit-
hin nur den Nettobetrag der Anlage finanzieren zu müssen.
Dies hatte aber auch zur Folge, dass diese Anlagenbetrei-
ber die umsatzsteuerlichen Pflichten zu erfüllen hatten,
also Umsatzsteuer-Voranmeldungen und eine Umsatz-
steuer-Jahreserklärung abzugeben hatten, und neben der
Steuerpflicht der Einspeisevergütung auch Umsatzsteuer
auf den Eigenverbrauch entfiel. Insoweit ist zu beachten,
dass der Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung den
Stpfl. für fünf Jahre bindet. Ist nun diese fünfjährige Bin-
dungsfrist abgelaufen, so kann der Unternehmer durch Er-
klärung gegenüber dem FA zur Kleinunternehmerregelung
wechseln. Der Wechsel erfolgt zu Beginn des folgenden
Kalenderjahres. Dies entbindet dann von den umsatz-
steuerlichen Pflichten und erspart die Umsatzsteuer auf
den Eigenverbrauch des Stroms.

4. Nachweisanforderungen bei steuerfreien
innergemeinschaftlichen Lieferungen

Innergemeinschaftliche Lieferungen werden von der
Besteuerung mit der Umsatzsteuer freigestellt. Statt-
dessen hat der Erwerber diese im EU-Empfängerland
als innergemeinschaftlichen Erwerb zu versteuern
und dort steht – unter den sonstigen Bedingungen –
der Vorsteuerabzug zu. Eine innergemeinschaftliche
Lieferung liegt vor, wenn

der Unternehmer oder der Abnehmer den Gegen-
stand der Lieferung in das übrige Gemeinschafts-
gebiet befördert oder versendet hat,
der Abnehmer ein in einem anderen Mitgliedstaat
für Zwecke der Umsatzsteuer erfasster Unterneh-
mer ist, der den Gegenstand der Lieferung für sein
Unternehmen erworben hat (oder eine in einem
anderen Mitgliedstaat für Zwecke der Umsatz-
steuer erfasste juristische Person, die nicht Unter-
nehmer ist oder die den Gegenstand der Lieferung
nicht für ihr Unternehmen erworben hat, oder bei
der Lieferung eines neuen Fahrzeugs auch jeder
andere Erwerber),
der Erwerb des Gegenstands der Lieferung beim
Abnehmer in einem anderen Mitgliedstaat den
Vorschriften der Umsatzbesteuerung unterliegt
und
der Abnehmer gegenüber dem Unternehmer eine
ihm von einem anderen Mitgliedstaat erteilte gül-
tige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verwen-
det hat.
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Diese Voraussetzungen müssen vom Unternehmer
nachgewiesen sein, damit die Steuerbefreiung in An-
spruch genommen werden kann. Insbesondere muss
der Nachweis erbracht werden, dass der Lieferge-
genstand in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt
ist. Dies kann z.B. anhand von Beförderungsbelegen
oder durch Bestätigung des abnehmenden Unter-
nehmers (sog. Gelangensbestätigung) geschehen.
Allerdings sieht das Gesetz ausdrücklich eine Ver-
trauensschutzregelung vor: Hat der Unternehmer ei-
ne Lieferung als steuerfrei behandelt, obwohl die Vo-
raussetzungen hierfür nicht vorliegen, so ist die Lie-
ferung gleichwohl als steuerfrei anzusehen, wenn die
Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auf unrichti-
gen Angaben des Abnehmers beruht und der Unter-
nehmer die Unrichtigkeit dieser Angaben auch bei
Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns nicht erkennen konnte.

Im Einzelnen ist die Anwendung dieser Vertrauens-
schutzregelung umstritten. Der BFH hat jetzt mit
Beschluss vom 29.8.2025 (Az. V B 34/25) in einem
Streitfall die Revision zur Klärung der Rechtsfrage
zugelassen, ob und unter welchen Voraussetzun-
gen die Gewährung von Vertrauensschutz zu versa-
gen ist, wenn der Abnehmer dem Lieferanten im
Abholfall keine Gelangensbestätigung übermittelt.
Das Niedersächsische FG als Vorinstanz hatte
einen Vertrauensschutz für diesen Fall verneint.
Dies verdeutlicht, dass diese Frage noch klärungs-
bedürftig ist.

Handlungsempfehlung:
In der Praxis sollten die Nachweise für das Vorliegen der
innergemeinschaftlichen Lieferung sorgfältig geführt wer-
den. Sollte im Abholfall der Abnehmer keine Gelangensbe-
stätigung übermitteln und greift die FinVerw diesen Fall auf,
so kann unter Verweis auf die anstehende Klärung beim
BFH diese Frage offen gehalten werden.

5. Erbschaftsteuerliche Begünstigungen bei
der Übertragung von Unternehmens-
vermögen nutzen

Die unentgeltliche Übertragung von unternehme-
rischem Vermögen in Form von Einzelunternehmen,
Beteiligungen an Personengesellschaften und Be-

teiligungen an Kapitalgesellschaften ist im Grund-
satz nach wie vor schenkung-/erbschaftsteuerlich
stark privilegiert. Im günstigsten Fall kann eine völ-
lige Befreiung von der Schenkung-/Erbschaftsteuer
erlangt werden. Ob dies gelingt, hängt allerdings
von einer Vielzahl an Bedingungen ab, die stets
sehr sorgfältig für den Einzelfall zu prüfen sind.

Die erbschaft- und schenkungsteuerlichen Begüns-
tigungen stehen aber auch wieder auf dem ver-
fassungsrechtlichen Prüfstand. Unter dem Az.
1 BvR 804/22 ist insofern beim BVerfG ein Verfahren
anhängig, das insbesondere der Frage nachgeht, ob
Erwerberinnen und Erwerber, für die diese Begünsti-
gungsnormen keine Anwendung finden, in verfas-
sungsrechtlich zu beanstandender Weise benachtei-
ligt werden. Beanstandet wird u.a., dass Nachlass-
gegenstände des Privatvermögens wesentlich höher
besteuert werden als identische Gegenstände des
Betriebsvermögens. Das BVerfG hatte eine Entschei-
dung in diesem Verfahren noch für dieses Jahr ange-
kündigt. Der Ausgang dieses Verfahrens ist allerdings
völlig offen.

Daneben werden diese deutlichen Privilegien im po-
litischen Raum zunehmend kritisch gesehen. Inso-
weit ist zu erwarten, dass zumindest die Grenzen
der Begünstigung enger gezogen werden.

Handlungsempfehlung:

Es muss davon ausgegangen werden, dass die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen für die Übertragung von Unter-
nehmensvermögen nicht besser werden. Sollen Übertra-
gungen auf die nächste Familiengeneration erfolgen, so
sollte daher geprüft werden, ob diese vorgezogen werden,
um die aktuell noch sehr günstigen Rahmenbedingungen
zu sichern. Allerdings sind diese Fragen stets bzgl. der
Auswirkungen sehr komplex, so dass steuerlicher Rat ein-
zuholen ist.

Wenn im Familienkreis kein geeigneter Nachfolger für das
Unternehmen vorhanden ist, kann in Erwägung gezogen
werden, dieses schenkweise oder verbilligt z.B. an einen
leitenden Mitarbeiter zu übertragen, um den Bestand des
Unternehmens zu sichern. Insoweit hat der BFH klarge-
stellt, dass i.d.R. darin kein Arbeitslohn zu sehen ist, son-
dern eine Schenkung, die unter die schenkungsteuerlichen
Vergünstigungen fällt.

SteuerBlick Januar 2026

4

©
S
to
llf
u
ß
V
er
la
g
,
L
ef
eb
vr
e
S
ar
ru
t
G
m
b
H


